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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1974

Norm

ABGB §812 E

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §174 C1

Rechtssatz

Die Zurückweisung eines Separationsantrages, der am Tag der Erlassung der Einantwortungsurkunde, aber vor deren

Zustellung gestellt wurde, ist offenbar gesetzwidrig, weil die zivile Einantwortungswirkung nicht bereits mit der Fassung

des Einantwortungsbeschlusses, sondern frühestens erst ab Zustellung eintritt.
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